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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2025-0.396.980  

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2421/J-NR/2025 betreffend Dienstwagen in 

den Ressorts, die die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Alma Zadić, LL.M., Kolleginnen 

und Kollegen am 19. Mai 2025 an mich richteten, darf ich anhand der mir vorliegenden 

Informationen wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 8: 

➢ Haben Sie bzw. das Ministerium seit Ihrem Amtsantritt einen neuen Dienstwagen für 

Sie gekauft oder geleast? 

a. Wenn ja, welches Modell, zu welchen Kosten (bitte die monatlich bzw. gesamte 

Jahressumme oder Kaufpreis angeben)? 

b. Wenn ja, welches Modell wurde zuletzt vor der Angelobung der derzeitigen 

Regierung für den/die Minister:in genutzt (bitte um Angabe des Modells, den 

Zeitpunkt der Beschaffung und die Kosten? 

c. Wenn ja, welches Modell wurde nach der Angelobung vom Ministerium angeboten 

(bitte um Angabe des Modells, den Zeitpunkt der Beschaffung und die Kosten)? 

d. Wenn nein, haben Sie die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs in Auftrag 

gegeben? 

i. Wenn ja, welches Fahrzeug (bitte um Angabe des Modells und der Kosten) 

ii. Wenn nein, haben Sie geplant, in dieser Periode ein neues Dienstfahrzeug zu 

beschaffen? 

➢ Welchen Dienstwagen nutzen Sie (bitte um Angabe des Modells samt Extra-

Ausstattung, der Kosten [monatlich, gesamt und Listenpreis]? 

➢ Wie alt ist der Dienstwagen? 

➢ Wie viele Kilometer wurden mit Ihrem Dienstwagen seit Ihrem Amtsantritt 

zurückgelegt? 
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➢ Werden für die Dienstwagen Ihres Ministeriums Fahrtenbücher geführt? 

➢ Leisten Sie für die Benützung des Dienstwagens einen monatlichen Beitrag gem. § 9 

Abs. 2 Bundesbezügegesetz? 

➢ Welchen Beitrag zum angekündigten Sparpaket leisten Sie in Ihrem Ressort im Bereich 

des Fuhrparks? 

➢ Werden in Ihrem Ressort die Anforderungen des Straßenfahrzeug-

Beschaffungsgesetzes eingehalten? 

Folgendes Fahrzeug steht der Ressortleitung im Bundesministerium für Bildung zum 

Zeitpunkt der Anfragestellung zur Verfügung: 

 

Anschaffungsdatum 1. Oktober 2023 

Fahrzeugmarke & Modellbezeichnung BMW 750e xDrive Limousine 

Kosten (monatliche Leasingkosten) EUR 1.857,54 

Sonderausstattung Keine 

Kilometerleistung im Zeitraum 3.3. – 19.5.2025 8.523 km 

Fahrtenbücher werden geführt, ebenso wird von mir selbstverständlich auch der 

Benutzungsbeitrag gemäß § 9 Abs. 2 Bundesbezügegesetz geleistet.  

Im Sinne der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit wird der Fuhrpark des 

Bundesministeriums für Bildung nur für dringend nötige Dienstfahrten eingesetzt, für die 

andere Beförderungsmöglichkeiten nicht oder nur erschwert nutzbar erscheinen. 

Aufgrund des regelmäßigen Auslaufens des Leasingvertrags ist der Abschluss einer neuen 

Vereinbarung ab 1. Juli 2025 erforderlich, wobei darauf geachtet wird, dass es jedenfalls 

zu keinen Kostensteigerungen kommt. 

Das Straßenfahrzeug-Beschaffungsgesetz wird insbesondere durch Unterschreiten des 

Grenzwerts eingehalten. 

Zu den Fragen 9 bis 11: 

➢ Sofern in Ihrem Ressort ein:e Generalsekretär:in bestellt ist: Steht ihm/ihr ein 

Dienstwagen zur Verfügung (bitte um Angaben des Modells, der Kosten)? 

a. Falls ja: Wurde dieses Fahrzeug neu angeschafft? 

b. Falls ja, in welchem Ausmaß nutzt er/sie das Fahrzeug? 

c. Falls ja: Auf welcher Rechtsgrundlage stellen Sie den Dienstwagen zur Verfügung? 

d. Falls ja: Warum reicht es dem/der Generalsekretär:in nicht auf den allgemeinen 

Fuhrpark zurückzugreifen? 

e. Falls ja: Welchen monatlichen Beitrag leistet er/sie für die Nutzung des Fahrzeugs? 

➢ Steht ihrem Kabinettschef bzw. ihrer Kabinettschefin ein Dienstwagen zur Verfügung 

(bitte um Angaben des Modells und der Kosten)? 

a. Falls ja: Wurde dieses Fahrzeug neu angeschafft? 

b. Falls ja, in welchem Ausmaß nutzt er/sie das Fahrzeug? 
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c. Falls ja: Auf welcher Rechtsgrundlage stellen Sie ihm/ihr den Dienstwagen zur 

Verfügung? 

d. Falls ja: Welchen monatlichen Beitrag leistet er/sie für die Nutzung des Fahrzeugs? 

➢ Steht sonstigen Mitarbeiter:innen Ihres Kabinettes ein Dienstwagen zur Verfügung 

(bitte um Angaben des Modells und der Kosten)? 

e. Falls ja: Wurde dieses Fahrzeug neu angeschafft? 

f. Falls ja, in welchem Ausmaß nützen die Mitarbeiter:innen das Fahrzeug? 

g. Falls ja: Auf welcher Rechtsgrundlage stellen Sie den jeweiligen Mitarbeiter:innen 

den Dienstwagen bzw. die Dienstwagen zur Verfügung? 

h. Falls ja: Welchen monatlichen Beitrag leisten diese für die Nutzung des Fahrzeugs? 

Dem Generalsekretär bzw. den genannten Personengruppen stehen im 

Bundesministerium für Bildung keine Dienstfahrzeuge zur ausschließlichen Nutzung zur 

Verfügung. Für Dienstfahrten können nach Notwendigkeit und Verfügbarkeit Fahrzeuge 

aus dem allgemeinen Fuhrpark genutzt werden, sofern dies im Hinblick auf die 

Wahrnehmung und Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zweckmäßig erscheint. Die 

Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sind dabei zu 

beachten und Dienstfahrten nur im unbedingt nötigen Ausmaß zu tätigen. 

Wien, 18. Juli 2025 

 

 

 

 

Christoph Wiederkehr, MA 
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